
II- tGG.3 der Beilagen zu den stenogrJphischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Z. 5289-Pr.2/1972 

An die 

XIll. Gesetzgebungsperiode 
Wien, 

..2tf / A. B. 
;U . .'2GG7J. 
Präs. am ___ ~?'_.~P'!.iL 1972 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n , 1. 

7. April 1972 

Auf die Anfrage der Abgeordneten DDroNeuner und Genossen vom 

15.Feb.1972, Nro 266/J, betreffend Berechnung der Mehrdienst­
zulagen für Finanzstrafreferenten, beehre ich mich mitzuteilen: 

ad 1): 

Es ist richtig, daß nach dem sogenannten Punktezulagenerlaß für 
die Finanzämter, Br"lF-Zl. 408.944-21/71, den Strafreferenten 
1300 Grundpunkte zuerkannt werden. Die Mindestpunkteanzahl für 
die Zuerkennung der Personal zulage für Mehrleistungen beträgt je­

doch nicht 1700, sondern 1551 Punkte, so daß für die niedrigste 
der drei Zulagenstufen nur noch 251 Punkte erarbei tat 1/wrden 
müssen. Die .~zrul1 von 1700 Punkten spielt insofern eine Rolle, 
als bei ihrer überschreitung die höchste Zulagenstufe erreicht 
ist. 

ad 2): 

Die 1300 Grundpunkte erhöhen sich für jede rechtskräftige Erledi­
gung durch Bestrafung oder Verwarnung und für jede Anzeige an die 
Staatsan1tIaI tschaft, und zlvar 

bei Vorsatzdelikten (ausgenommen Finanzordnungs'o'lidrigkei ten) 
um 5 Punkte, 

bei Fahrlässigkeitsdelikten (ausgenommen Finanzordnungs1Jllidrig­
keiten) um 2 Punkte, 
bei Finanzordnungswidrigkeiten um einen Punkt. 

ad 3): 

Der Punktezulagenerlaß stellt einen Versuch dar, das Ausmaß der 
zeitlichen Mehrleistung der Bediensteten der Finanzämter da.clu.rch 
zu messen, daß untier Zugrundelegung von Erfahrungswerten diü ein-­
zelnen Tätigkeiten nach dem durchsclmi ttlich erforderlichen Zei>i;"~ 

aufwand· bewertet werden .. In diesem Sinne ist es gerechtfertigt, 
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die Punktezuteilung an die Strafreferenten 'i'lie erwäb...nt vorzuneh­
men. Es wurde dabei ein so weiter !-laßstab angewendet, daß die 
Einstellungen, die in der Regel mit einem geringen Arbeits- und 
Zei taufvland verbunden sind., vernachlässigt werden konnten, zumal 

bei Erstellung des Systems bekannt war und davon ausgegangen 
wurde, daß im Bundesdurchschnitt seit Jahren der Anteil der mit 
Einstellung endenden Strafverfahren bei rund 10 % liegt. Ein 
im Einzelfa11 vorliegender wesentlich höherer Anteil an Einstel­
lungen könnte im Rahmen der Berücksichtigang besonderer Verhält­
nisse (Abschnitt C/XIV des Erlasses) mit einem Punktezuschlag 
abgegolten werden~ Die Methode, die seit 1969 Anwendung findet, 
hat sieb. bisher bewährte Daß das Berechnungssystem auch durch­
aus im Interesse der betroffenen Beamten liegt, dürfte allein 
schon die Tatsache beweisen, daß sich der zuständige Zentral­

ausschuß der Personalvertretung damit einverstanden erklärt hat. 

ad L~): 

Der die Punkteermi ttll.mg für Strafreferenten regelnde Erlcü~ 
ist angeschlossen& 

ad 52 :. 
Es besteht, "de sich aus der Beantwort'ung der Frage 3 ) bereits 
ergibt, zur Zeit keine Veranlassung, die Berechnungsmethode 
zu ändern. 

Der Anfragebeantvwrtung ist eine umfangreiche Anlage 
angeschlossen, d.ie in der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates zur Einsicht aufliegt. 
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